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AG Familie, Senioren, Frauen und Jugend
AG Recht
AG Queer

Mehr Teilhabe für trans*, inter und
nicht-binäre Menschen durch das
Selbstbestimmungsgesetz
Am  Mittwoch  berät  der  Deutsche  Bundestag  in  erster  Lesung  das
Selbstbestimmungsgesetz.  Mit  diesem  Gesetz  wird  das  Verfahren  zur
Änderung des amtlichen Geschlechtseintrags und Namens zu einem reinen
Verwaltungsverfahren – vergleichbar mit der Eheschließung. 

Anke  Hennig,  zuständige  Berichterstatterin  und  stellvertretende  queerpolitische
Sprecherin:

„In  der  Debatte  um das  Selbstbestimmungsgesetz  existieren  unzählige  Vorurteile.
Darüber gerät der eigentliche Kern des Gesetzes in den Hintergrund: Wir bauen aktive
staatliche Diskriminierung ab und erleichtern gesellschaftliche Teilhabe für trans*, inter
und nicht-binäre Menschen. Wir ermöglichen ein schlichtes Verfahren zur Änderung des
amtlichen  Geschlechtseintrags  und  Namens,  vergleichbar  mit  der  Eheschließung.
Dadurch wird es in Zukunft endlich niedrigschwellig möglich sein, einen Ausweis mit
einem zur Identität passenden Namen zu erhalten, um beispielsweise bei offizieller Post
mit der korrekten Anrede angesprochen zu werden. Für die Menschen, die es betrifft, ist
das ein gewaltiger Schritt nach vorn: Sie werden mit dem neuen Gesetz endlich nicht
mehr dazu gezwungen, psychiatrische Gutachten bei Gericht einzureichen, in denen
intimste Details vor dem Staat offengelegt werden müssen. Das ist menschenunwürdig
und das schaffen wir ab.“

Jan  Plobner,  zuständiger  Berichterstatter  und  stellvertretender  queerpolitischer
Sprecher:

„Das Bundesverfassungsgericht hat schon im Jahr 2017 geurteilt, dass mehr als zwei
positive Geschlechtseinträge im Personenstandsrecht möglich sein müssen und dass für
diese Einträge die individuelle Geschlechtsidentität maßgeblich sein muss – insofern der
Gesetzgeber überhaupt weiter  an der Erfassung eines Geschlechtseintrags festhält.
Auch international hat sich die Bedeutung des Geschlechtseintrags weiterentwickelt:
Die  Weltgesundheitsorganisation  hat  sich  endlich  davon  verabschiedet,
Transgeschlechlichkeit  als Krankheit  zu definieren. Menschenrechtliche Standards zum
staatlichen Umgang mit trans*, inter und nicht-binären Menschen wurden entwickelt.
Und in zahlreichen anderen Ländern dieser Welt gibt es zum Teil schon seit zehn Jahren
gesetzliche  Regelungen  zur  niedrigschwelligen  Änderung  des  Geschlechtseintrags.
Insofern schließen wir mit der Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes nicht nur zu
all den anderen Ländern auf, die bereits menschenrechtskonforme Regelungen haben.
Wir erfüllen mit dem Gesetz auch endlich einen Verfassungsauftrag. Nicht mehr und
nicht weniger.“
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